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Ihr Platz auf dem Sonnendeck!
Jeden Monat frisch, poppig, kostenlos präsentiert Sonnendeck Kunst und Kunsttermine,
Portraits, Berichte und Ausstellungsbesprechungen aus Stuttgart, der Region und von über-
all. Mit einer Auflage von über 10.000 Exemplaren, im handlichen Format, bietet das Heft
seiner breiten Leserschaft, hochwertige Information und Unterhaltung in einem Griff.

Gesucht, gefragt, gelesen
Sonnendeck, als haltbare Infobroschüre, öffnet mit fünf internen Rubriken regelmässig seine
Fenster zur Kunst. An allen wichtigen Kontaktstellen ausliegend und an Abonnenten versandt,
bietet das Heft viel Raum für Wort und Bild, schafft Verbindungen zwischen Werk und
Kritik, Szene und Publikum, City und Umland. Wer sich informieren will, was, wo und wann
in Sachen Kunst und verwandten Disziplinen geht, liest Sonnendeck.

Das geschätzte Publikum
Sonnendeck bietet Information und Unterhaltung für alle, die sich für aktuelle Trends in
Kunst und Gestaltung interessieren; geistig und räumlich mobil sind. Durch gezielte Auslage
an hochfrequentierten Treffpunkten erreichen wir neben einem jungen und eventbegeisterten
Publikum auch jene Menschen, die eine klassisch-kulturelle Freizeitgestaltung bevorzugen.
Eingefleischte Kenner der Szene navigieren ebenso wie territoriale Neulinge im Fahrwasser
der Künste. Ob Entscheider in der Kunst- und Galerienszene, Akademiker oder Kreative
in der Design- und Architekturbranche: wer sich auf das Sonnendeck begibt ist offen für
Neues, mag Bewegung und Gestaltung, Information und Ästhetik.



Das Sonnendeck in der Übersicht
POOL: Sonnendeck setzt Akzente
Mit dem monatlichen Schwerpunktthema im POOL setzt das Sonnendeck Akzente und
ist ein ideales Mitnahmeobjekt. Kein anderes Blatt in Stuttgart und Region verknüpft so
engagiert Kunstformen und deren alte und neue Kooperationen. Wir reagieren auf aktuelle
Ereignisse, forschen nach Literatur oder Natur in der Kunst, diskutieren Kulturpolitik,
Stadtplanung und Kulturaustausch, portraitieren die angesagtesten Maler, Fotografen,
Bildhauer, Architekten, Video- und Performancekünstler.

BRISE: Sonnendeck ist vielfältig
Auf dem Sonnendeck-Radar blinkt das Besondere in der Kunst immer etwas heller. Wir
kommentieren kritisch und eigenwillig Ereignisse aus dem kulturellen Leben, sprechen mit
Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik und berichten zeitnah über neue Projekte
in der Stadt zwischen Wald und Reben.

LANDGANG: Sonnendeck sieht weiter
Die Region hält mit – wir halten die Augen offen! Sonnendeck gibt Tipps und Anregungen
zu Ausstellungen und Kunstevents im südwestdeutschen Raum. Wir haben erkannt dass
sich der Blick über regionale Grenzen lohnt.

HEFTMITTE: Sonnendeck ist Sammelobjekt
Das Miniposter in der Heftmitte gehört der großen Kunst im kleinen Format und darf
gesammelt werden.

KOMPASS: Sonnendeck ist up to date
Lust auf eine Vernissage, auf ein Akademiefest oder ein Happening? Der Veranstaltungskalender
am Ende des Heftes führt kurz und intensiv durch das monatliche Geschehen von Museen,
Kunstvereinen, Galerien und freien Kunstaktionen. In unseren Glanzlichtern bietet Sonnendeck
die Möglichkeit einer ausführlichen Beschreibung von Ausstellungen mit Abbildung. Hier wie
dort! Mit dem Sonnendeck ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort!
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Das Sonnendeck im Internet
Statistik einer erfolgreichen Leserbindung
Hitrate monatlich 48 000, davon im Durchschnitt täglich 1540
Visits monatlich 5600, davon im Durchschnitt täglich 180 Stand Februar 2009
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breitung.
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Leser den Eindruck eines Bestandteiles der Stuttgarter Kunstnotizen erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht
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